
“Das im Deutschen Bundestag
verabschiedete Gesetz ist in
zentralen Punkten nicht der
Stellungnahme des Bundesra-
tes gefolgt”, sagte Beck. Inso-
fern bestehe ein ganz wesentli-
cher Nachbesserungsbedarf,
insbesondere um die Mitwir-
kungsrechte der Länder im
Hinblick auf die Belange des
Rundfunks sicherzustellen
und so der verfassungsrechtli-
chen Stellung der Länder Rech-
nung zu tragen.

Zustimmung verweigern

Erst kürzlich hätten die Erfah-
rungen mit der Verteilung der
Rundfunkfrequenzen aus der
sogenannten “Digitalen Divi-
dende” wieder deutlich ge-
macht, dass die Regelungen zur
Benehmensherstellung mit den
Ländern – die zunehmend als
bloße Anhörungserfordernisse
interpretiert und vollzogen
würden – nicht ausreichen, um
Rundfunkbelange zu wahren.
Nicht hinnehmbar sei auch die

vorgesehene Beschränkung der
Mitwirkung des Bundesrates
bei der Ausgestaltung der Fre-
quenzordnung. Hier fielen be-
stehende Mitwirkungsbefug-
nisse der Länder einer weitge-
henden Ermächtigung der
Bundesnetzagentur (BNetzA)

zum Opfer. Entscheidungen,
die Frequenzzuweisungen an
den Rundfunk aufheben oder
einschränken oder sonst Aus-
wirkungen auf den Rundfunk
haben können, bedürfen laut
Beck aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Kompetenz-
verteilung stets der Zustim-
mung des Bundesrates.
Weiter fordern die Länder eine

hälftige Aufteilung der nach ei-
ner Versteigerung von Rund-
funkfrequenzen zugunsten an-
derer Funkanwendungen an-
fallenden Versteigerungserlö-
se. Gegenüber den geforderten
rund 700 Millionen Euro liege
bislang seitens des Bundes al-
lerdings nur ein absolut unzu-
reichendes Erstattungsange-
bot in Höhe von rund 130 Mil-
lionen Euro vor. “Die Länder
werden in Zukunft die Zustim-
mung zur Versteigerung von

Rund funk f r e -
quenzen verwei-
gern, wenn nicht
ein bestimmter
Anteil des Ver-
steigerungserlö-
ses unmittelbar
an die Länder
fließt”, so der Mi-
nisterpräsident.
Für Irritationen

vor allem bei den
Hörfunkanbietern habe über-
dies der im Entwurf bis 2015
vorgesehene Widerruf aller
analogen UKW-Frequenzen ge-
führt. Auf Betreiben der Länder
sei dieser völlig unrealistische
de facto “UKW-Abschalttermin”
nunmehr vom Tisch.

Vermittlungsausschuss

Zu begrüßen sei schließlich,
dass Rechtsverordnungen zur
sog. “Netzneutralität” jetzt
auch – wie von den Ländern ge-
fordert – der Zustimmung des
Bundesrates bedürfen.
“Zurzeit sieht alles danach

aus, dass es zu einer Anrufung
des Vermittlungsausschusses
kommen wird, denn in der vor-
gelegten Form halte ich das zu-
stimmungspflichtige Gesetz für
die Länder weder rechtlich
noch politisch akzeptabel”, so
Beck abschließend.
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Fehlende Mitwirkungsrechte der Länder
Telekommunikationsgesetz in den Vermittlungsausschuss

(BS/lkm) Enttäuscht reagierte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, zugleich Vorsitzender
der Rundfunkkommission der Länder, auf die Verabschiedung der Novelle des Telekommunikationsgesetzes
im Bundestag. Der Gesetzentwurf erscheine weiterhin sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich seiner Umset-
zung im Verfahren als viel zu unbestimmt. Dies sei an der sensiblen Schnittstelle zwischen Bundes- und
Länderkompetenzen nicht akzeptabel, erklärte Beck. 

Laut Ministerpräsident Kurt
Beck ist das zustimmungs-
pflichtige Telekommunikati-
onsgesetz für die Länder we-
der rechtlich noch politisch
akzeptabel. 

Foto: BS/Staatskanzlei RLP/
Melanie Bauer 

Allein in Deutschland packten
über 400 Mitarbeiter von Tele-
fónica Germany kräftig an und
unterstützen in fünf Städten
Think-Big-Jugendprojekte.
Insgesamt 29 Projektideen von
Kindern und Jugendlichen
durften am Volunteering Day
auf tatkräftige Hilfe bauen. Die
Schüler der Wörthschule konn-
ten beispielsweise in einem Fä-
higkeitenparcours “Was kann
ich, was liegt mir” mehr über ih-
re Stärken erfahren. Unter An-
leitung der Mitarbeiter durch-
liefen sie verschiedene Statio-
nen mit handwerklichen, tech-
nischen, kaufmännischen,
hauswirtschaftlichen oder
kreativ-gestalterischen Aufga-
ben. 
Joachim Kugoth, Managing Di-

rector Human Resources, er-
klärt: “Ehrenamtliches Engage-
ment gehört bei Telefónica fest
zur Unternehmenskultur.
Beim Einsatz für ein soziales
Projekt entdeckt jeder Mitarbei-
ter neue Eigenschaften an sich.
Und auch die Kollegen erleben

sich gegenseitig von einer ganz
anderen Seite. Volunteering-
Einsätze ermöglichen den Mit-
arbeitern, sich auf menschli-
cher Ebene weiterzuentwi -
ckeln. Für mich persönlich ist
es jedes Mal eine große Berei-
cherung, benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen helfen
zu können.”  
Zudem wurde in Rostock eine

Medienwerkstatt für Jugendli-
che organisiert. In Hamburg
gab es einen Kletternachmittag
für das Jugendhaus Alsterdorf,
in Bremen freute sich die Tobi-
asschule über einen neu ange-
legten Garten und der Aktiv-
spielplatz Tunnelstraße in
Nürnberg bekam eine neue Fas-
sade im Hundertwasser-Stil.
An allen Einsatzorten packten
Geschäftsführer von Telefónica
Germany mit an. Telefónica
Germany hat es sich in seinem
aktuellen Nachhaltigkeitsbe-
richt zum Ziel gemacht, 15 Pro-
zent der Mitarbeiter für freiwil-
lige Arbeit zu motivieren und
somit ihr gesellschaftliches En-

gagement und ihre Sozialkom-
petenz zu fördern. Die Initiative
Think Big von Telefónica Ger-
many und der Deutschen Kin-
der- und Jugendstiftung wurde
für das Finale des Deutschen
Engagementpreises 2011 no-
miniert. Think Big ist ein sozia-
les Programm von Telefónica
Europe und unterstützt junge
Menschen in den Märkten, in
denen Telefónica mit seiner
Produktmarke O2 tätig ist. In
Deutschland startete Think Big
2010 gemeinsam mit der Deut-
schen Kinder- und Jugendstif-
tung (DKJS) und mit Unterstüt-
zung der Bundesfamilienminis -
terin Kristina Schröder sowie
mit dem Rapper Kool Savas.
Weitere Informationen: Telefó-

nica Germany GmbH & Co.
OHG, Presseabteilung, Leiter
externe Kommunikation, Albert
Fetsch, Georg-Brauchle-Ring
23-25, 80992 München, Tel.:
089/2442-1220, Fax: 089/
2442-1209, E-Mail: albert.
fetsch@o2.com, www.telefoni
ca.de/presse

International Volunteering Day
10.000 Mitarbeiter für Kinder- und Jugendprojekte 

(BS) 10.000 Mitarbeiter von Telefónica weltweit gingen am 7. Oktober nicht ins Büro, sondern zogen Arbeits-
kleidung an, um einen Tag lang bei sozialen Projekten an verschiedenen Standorten mitzuhelfen. In Europa
lag der Schwerpunkt auf dem Jugendprogramm Think Big. 

(BS/wag) Zum zweiten Mal in-
nerhalb eines Jahres haben die
Hamburger Bürgerschaftsab-
geordneten die Fraktionsgelder
angehoben. 
Nachdem im Oktober 2010 ei-

ne Erhöhung um ein Prozent
beschlossen wurde, werden die
Zahlungen an die Fraktionen
nun rückwirkend bis August
um 1,6 Prozent auf 40.390 Euro
pro Monat angehoben. Zusätz-
lich wird ein sogenannter Op-
positionszuschlag für jedes
Mitglied einer Fraktion gezahlt,
das den Senat nicht stützt. Die
Abgeordneten erhalten monat-

liche Zahlungen von 1.247
Euro. 
Die gleichzeitige Kürzung der

Sonderzahlungen an Hambur-
ger Beamte, das sogenannte
Weihnachtsgeld, führte zu Un-
mut bei den Vertretern der Ge-
werkschaften. ″Wer auf der ei-
nen Seite die Hand aufhält und
abkassiert und auf der anderen
Seite den Beamten das Geld
wegnimmt, kommt in Erklä-
rungsnot″, sagte der Landes-
vorsitzende des DBB Hamburg
Beamtenbund und Tarifunion,
Rudolf Klüver. Die Hamburgi-
sche Bürgerschaft beschloss

mit den Stimmen der SPD Pau-
schalzahlungen von 1.000
Euro plus 300 Euro pro Kind.
Das entspricht einer Kürzung
der Sonderzahlungen um bis zu
fünf Prozent. Die neue Regie-
rung um den Ers ten Bürger-
meister Olaf Scholz milderte die
geplanten Kürzungen der Vor-
gängerregierung von CDU und
GAL somit leicht ab, stellte sich
aber dennoch gegen eigene
Klientel. Im Gegenzug wird die
Sonderzahlung nun in die Mo-
natsgehälter eingerechnet, um
sie vor weiteren Kürzungen zu
schützen. 

Hamburgische Bürgerschaft erhöht Fraktionsgelder

MELDUNG

Gewinnt Think Big, spendet Te-
lefónica Germany das Preisgeld
von 10.000 Euro an den Verein
Jugend Medien Demokratie – In-
itiative junges Engagement e. V.
zur Errichtung eines Jugend-

hauses. Der von Jugendlichen
gegründete Berliner Verein un-
terstützt junge Menschen dabei,
zu politisch bewussten und ver-
antwortungsvollen Persönlich-
keiten heranzuwachsen. Das

neue Jugendhaus soll dabei hel-
fen, dass sich Jugendinitiativen
Räumlichkeiten teilen, sich ver-
netzen und Jugendarbeit ge-
meinsam vorantreiben können.
Es ist Anlaufstelle und Plattform
für junge Bürger und gestaltet
die lokale Umgebung jugend-
freundlich und lebendig.
Für den Publikumspreis wur-

den insgesamt 20 herausragen-
de Projekte von einer unabhän-
gigen Jury aus über 1.000 Ein-
richtungen ausgewählt und no-
miniert. Eines davon ist Think
Big. 
“Wir freuen uns, dass wir im Fi-

nale des Deutschen Engage-
mentpreises sind und hoffen,
dass möglichst viele, die von
Think Big überzeugt sind, für
uns abstimmen. Die Nominie-
rung zeigt uns, dass wir mit der
Initiative und unseren Plänen
für die Zukunft genau richtig lie-
gen”, sagt René Schuster, CEO
von Telefónica Germany. Die
Auszeichnung wird verliehen
vom Bündnis für Gemeinnützig-
keit, einem Zusammenschluss
von großen Dachverbänden, un-
abhängigen Organisationen des
Dritten Sektors sowie Experten
und Wissenschaftlern. 
Weitere Informationen: Telefó-

nica Germany GmbH & Co.
OHG, Presseabteilung, Leiter
externe Kommunikation, Albert
Fetsch, Georg-Brauchle-Ring
23-25, 80992 München, Tel.:
089/2442-1220, Fax: 089/
2442-1209, E-Mail: albert.
fetsch@o2.com, www.telefoni
ca.de/presse

Jede Stimme zählt
Think Big beim Deutschen Engagementpreis 2011

(BS) Die Initiative Think Big von Telefónica Germany und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
ist für den Deutschen Engagementpreis 2011 nominiert. Dieser hat das Ziel, freiwilliges Engagement in
Deutschland sichtbarer zu machen und ihm zu mehr Anerkennung zu verhelfen. 

Der hessische Innenminister
Boris Rhein (CDU) bezeichnet ein
hessisches Entsendegesetz für
Polizeibeamte in Auslandsein-
sätzen als “überflüssig”. “Wir
sprechen bei Auslandsabord-
nungen über friedenserhaltende
Maßnahmen und über die aktive
Unterstützung von Friedenspro-
zessen. Alle hessischen Polizis -
tinnen und Polizisten haben sich
freiwillig für einen Auslandsein-
satz gemeldet. Sie tun dies auf-
grund geltenden Rechts und
sind umfassend abgesichert.
Dafür benötigen wir kein eigenes
hessisches Entsendegesetz”, be-
tonte Rhein Ende August dieses
Jahres. Der Minister wies aus-
drücklich darauf hin, dass Poli-
zisten nicht im Rahmen von
kriegerischen Einsätzen im Aus-
land seien, sondern vor Ort Aus-
bildungs- und Schulungstätig-
keiten erbrächten und dabei im-
mer unter dem Schutz der Bun-
deswehr agierten. Alle Einsatz-
kräfte seien freiwillig im Ausland
und könnten jederzeit und ohne
Angabe von Gründen von der
Mission nach Hause zurückkeh-
ren. 

Landtag bislang 
nicht beteiligt

Nancy Faeser, innenpolitische
Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion, sieht dies anders. Die
SPD hat einen Gesetzentwurf
eingebracht, mit dem der Ein-
satz von hessischen Polizeibe-
amten bei Auslandsmissionen
gesetzlich abgesichert ist. Kriti-
siert wird vonseiten der SPD vor
allem, dass der Deutsche Bun-
destag im Gegensatz zum Land-
tag gemäß dem Bundespolizei-
gesetz ein Rückholrecht und ein

Informationsrecht habe. Diese
Rechte ständen, wie es schon
das Gebot der Transparenz for-
dere, auch dem Landtag zu. Das
Parlament müsse in der Frage
beteiligt werden, ob hessische
Polizeibeamte ins Ausland ent-
sendet werden. Gemäß Artikel
30 und 70 Grundgesetz hätten
die Bundesländer die Hoheit
über die Landespolizei. Aus die-
sem Grund entscheide bereits
jetzt die Landesregierung, ob,
und wenn ja, wie viele Polizisten
sie auf eine Mission entsenden
will. Leider sei laut Faeser das
Parlament daran nicht beteiligt.
Der Hessische Landtag verfüge
über keinerlei Möglichkeiten,
die Entsendung oder Rückho-
lung von hessischen Polizeivoll-
zugsbeamten zu beeinflussen. 

Ziel: Rechtsgrundlage und
Versicherungsschutz

Der Entwurf der SPD-Fraktion
für ein Gesetz über den Einsatz
von Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten des Landes Hessen
im Ausland sieht vor, diesen
Einsatz auf eine gesicherte ge-
setzliche Grundlage zu stellen.
Geregelt werde dabei insbeson-
dere die künftig erforderliche
vorherige Einbindung des Hes-
sischen Landtags beim Einsatz
von hessischen Polizeivollzugs-
beamten, die Zulässigkeit der
Mitwirkung von Landespolizei-
beamten an polizeilichen oder
anderen nicht militärischen
Aufgaben im Rahmen von inter-
nationalen Maßnahmen, beam-
tenrechtliche Fürsorgepflichten
für die im Ausland eingesetzten
Beamten sowie Fragen der Ab-
ordnung an die Bundespolizei
zur Verwendung im Ausland

nach dem Bundespolizeigesetz.
Das Gesetz sieht weiterhin vor,
dass in den Fällen, in denen auf-
grund der besonderen Umstän-
de der Verwendung im Ausland
bestehende private Schadens-
versicherungen keinen Versi-
cherungsschutz gewähren, den
betroffenen Beamten für die
Dauer der Verwendung im Aus-
land durch das Land Hessen in
angemessenem Umfang Versi-
cherungsschutz gewährt wird.
Die SPD hatte im Vorfeld kriti-
siert, dass die Landesregierung
die Versorgungslücken für Poli-
zeibeamte im Ausland nicht
schließe. “Wir schi cken die Poli-
zisten in gefährliche Einsätze,
sichern sie aber nicht ab”, rügt
Nancy Faeser. Dass kein ange-
messener Versicherungsschutz
für die Beamten bestehe, wider-
spreche der Fürsorgepflicht des
Landes. Nach Ansicht des hessi-
schen Innenministers Rhein be-
steht eine solche Versorgungs-
lücke jedoch nicht. Sollte die pri-
vate Lebensversicherung im
Schadensfall die Auszahlung
mit dem Hinweis auf die soge-
nannte Kriegsklausel verwei-
gern, trete der Dienstherr bei
Vorliegen eines entsprechenden
Lebensversicherungsvertrages
in die persönliche Fürsorge des
Beamten regelmäßig bis zu einer
Höhe von 250.000 Euro ein. Bis-
lang hat kein Bundesland ein ei-
genes Entsendegesetz für Polizi-
sten im Ausland verabschiedet.
In Sachsen-Anhalt und Bayern
werde das Thema aber disku-
tiert. “Wir wären mit einem Ent-
sendegesetz führend in der Bun-
desrepublik”, sagte Faeser.Über
den Antrag der SPD wird derzeit
beraten. 

Zwingend erforderlich oder überflüssig?
Hessen diskutiert über ein Entsendegesetz für Polizisten

(BS/lin) Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) entsendet Deutschland derzeit 350 Polizisten im
Rahmen humanitärer Hilfeleistung zu Auslandseinsätzen. Die meisten dieser kommen in Afghanistan und
im Kosovo zum Einsatz. Das Land Hessen entsendet zudem Polizisten nach Palästina. Die Sicherung dieser
Polizeibeamten im Auslandseinsatz durch ein Entsendegesetz wird derzeit im hessischen Landtag diskutiert. 


